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Zur Reform des Milchmarktes 

Die Ausgangslage1) 

Die Rinderhaltung ist der dominierende Produkt ions

zweig der österreichischen Landwirtschaft Zwei von 

drei Bauern halten Rinder, jeder zweite erzeugt Milch 

für den Verkauf. Das heimische Angebot an Milch 

übersteigt traditionell den Inlandsbedarf Im Ausland 

sind Mi lchprodukte schwer zu verkaufen In den letz

ten Jahren waren die Erlöse im Export besonders 

niedrig, die Ausfuhrs tü tzungen schnell ten in die 

Höhe 1977 wurden 2 271 Mill t Milch angeliefert 

Davon konnten etwa drei Viertel im Inland verkauft 

werden, ein Viertel mußte hoch subventioniert im 

Export untergebracht werden Insgesamt wurden 

1 258 Mill S an direkten Expor ts tü tzungen 2 ) benöt igt 

Die hohen Kosten der Überschußverwertung und die 

daraus result ierenden Belastungen für die Bauern 

und den Staat lösten eine rege Diskussion um die 

Neuordnung des Mi lchmarktes aus 

Der österreichische Milchmarkt hat einige Besonder

heiten, die bei allen Überlegungen zu seiner Neuord

nung beachtet werden sol l ten: 

1 Der Absatzmarkt für Milch ist in einen (beschränkt 

aufnahmefähigen) geschützten Inlandsmarkt und 

einen Markt für Überschüsse (meist im Export) ge

spalten. Auf diesen Märkten werden sehr unter

schiedl iche Preise erzielt Im Iniand decken die Abga

bepreise für Milch und Mi lchprodukte (neben alien 

Spannen) voll den Einstandspreis der Molkereien für 

Much (ohne staatliche Stützung) . Überschüsse hinge

gen können nur mit erhebl ichen Zuschüssen verwer

tet werden 

2 Die Produkt ionskosten für Milch liegen weit über 

dem „Weltmarktpreis" Die Verwertungser l Öse im Ex

port decken kaum die variabeln Kosten der Milcher

zeugung Nach Berechnungen der Landwirtschafts

kammern (die von der amtl ichen Preiskommission in 

einem Vorprüfungsverfahren anerkannt wurden) errei

chen die Produkt ionskosten für Milch in rationell ge

führten Betr ieben derzeit etwa 4 S je kg Die Net-

toverwertungser löse im Export liegen hingegen (nach 

Abzug der vollen Molkereispanne) deutl ich unter 1 S 

') Siehe hiezu auch M. Schneider. Schwierige Lage auf dem 
Milchmarkt — Bestimmungsgründe des Milchangebotes. Mo
natsberichte 4/1977, und M Schneider. Diskussion um den 
Milchmarkt Monatsberichte 7/1977 
z ) In den „direkten Exportstützungen' ist der staatliche Zu
schlag zum Erzeugerpreis nicht enthalten Weiters bevorzugen 
die Ausgleichsverfahren jene Erzeugnisse auf denen die Über
schuß Verwertung im Export beruht 

je kg und damit in den meisten Betr ieben unter den 

variablen Kosten der Mi lcherzeugung 3 ) . 

3. Ein an den Produkt ionskosten orientierter Er

zeugerpreis übersteigt erheblich den Gleichgewichts

preis, d h jenen Preis, bei dem genau jene Menge 

Milch angeboten wird, die zu diesem Preis auf dem 

geschützten Inlandsmarkt verkauft werden kann Ist 

die Milchanlieferung keinen Beschränkungen unter

wor fen, fallen „Überschüsse" an 

Neuregelung des Milchmarktes ab 1. Juli 
1978 

Regierung und Bauern haben sich auf eine Neuord

nung des Milchmarktes geeinigt Die einvernehmliche 

Lösung wurde in einer Novelle zum Mark tordnungs

gesetz 4 ) verankert und trat mit I . Ju l i 1978 in Kraft 

Ihre Gült igkeit ist auf zwei Jahre befr istet. Die zentra

len Punkte der Reform sind eine Neuvertei lung der 

Last der (direkten) Überschußfinanzierung zwischen 

Bauern und Staat und ein neuer Modus für die Auf

br ingung der finanziellen Mittel der Bauern 

Überschußfinanzierung 

Bisher s tanden zur Finanzierung der anfallenden 

Mi lchüberschüsse vorerst zweckgebundene Einnah

men nach dem Marktordnungsgesetz (§ 9 Mittel , Ab

schöpfungen im Außenhandel) zur Ver fügung Reich

ten diese Mittel nicht aus (dies war seit Mitte der fünf

ziger Jahre stets der Fall), wurden die Bauern mit 

einem allgemeinen Absatzförderungsbei t rag belastet 

Sobald der „Kr isengroschen" der Bauern den Betrag 

von 10 g je I überst ieg, wurden gemäß dem „Krisen

groschen-Übere inkommen" von 1974 die weiteren 

Kosten der Überschußfinanzierung zwischen Bund 

und Bauern zu gleichen Teilen geteilt Zuletzt war der 

Absatzförderungsbei t rag der Bauern mit 38 g je I f i 

xiert, der Staat zahlte 28 g je I angelieferte Milch 

Ab 1 Juli 1978 übernimmt der Staat die volle f inan-

3 ) 1977 betrug der Nettoverwertung seriös im Export nach Un
terlagen des Milchwirtschaftsfonds zwischen 0 '25S und 1 0 7 S 
je kg Müchäquivalent (1976 zwischen 0 '50S und 1'30S je kg) 
Der niedrigere Wert ergäbt sich dann, wenn die exportierten 
Milchprodukte auf der Basis des Fettgehaltes auf Milch umge
rechnet werden; dem höheren liegt die Berechnung auf Basis 
„Nichtfetttrockenmasse" zugrunde. Der „echte" Nettoverwe-
rungserlös für Milch im Export liegt zwischen diesen Extrem
werten. Er ist jedoch nur unter bestimmten Annahmen genau zu 
fixieren. 

4) Marktordnungsgesetz-Novelle 1978, BGBl Nr 269/1978 
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zielte Verantwortung für eine Mi lchmenge bis zu 115% 

des Inlandsbedarfes Hiefür werden neben den 

zweckgebundenen Einnahmen gemäß Marktord

nungsgesetz, soweit erforder l ich, allgemeine Budget

mittel bereitgestell t Darüber hinaus angelieferte 

Milch wird voll auf Kosten der Bauern verwertet 

Aufbringung des Produzentenbeitrages 

Bisher wurde der Beitrag der Bauern zur Überschuß

f inanzierung zur Gänze über einen allgemeinen A b 

satzförderungsbeitrag aufgebracht : d . h . über einen 

einheit l ichen Preisaufschlag für alle Lieferanten und 

die gesamte Mi lchmenge, unabhängig davon, ob der 

einzelne Bauer seine Milchl ieferungen ausgeweitet, 

konstant gehalten oder reduziert hatte 

Ab 1 Juli 1978 s ind zwei Etappen vorgesehen: Eine 

Mi lchmenge von maximal 6% des Inlandsbedarfes 

wi rd wie bisher von allen Bauern und ohne Rücksicht 

auf die Entwicklung ihres Angebotes durch einen all
gemeinen Absatzförderungsbeitrag, der auf die ge

samte Mi lchmenge e ingehoben wird, finanziert Wird 

mehr Milch aufgebracht (als 115% + 6% des Inlands

bedarfes), dann sind die hiefür anfallenden Verwer

tungskosten in der Regel zur Gänze von den „Verur-

sachern" zu t ragen Bauern, die ihre Einzelr ichtmen

gen überziehen, werden für die „Übermenge" mit 

einem zusätzlichen Absatzförderungsbeitrag bela

stet Dieser letztgenannte Reformpunkt hat weitrei

chende Auswi rkungen auf das Preissystem und erfor

dert gewisse verwal tungstechnische Vorkehrungen 

für seine Realisierung 

Bisher war der tatsächl ich erzielte Erzeugerpreis für 

Milch für alle Bauern g le ich: ein Mischpreis aus dem 

amtlich festgelegten Preis (der für Verkäufe im Inland 

realisiert werden konnte) und einem ger ingeren Ver

wer tungser lös für Überschüsse Im neuen System 

wird für jeden einzelnen Bauern Milch, die im Rahmen 

seiner Einzelr ichtmenge abgeliefert wi rd, s t reng ge

trennt verrechnet von Milch, die über das individuelle 

Hoflimit hinaus vermarktet w i rd Für den ersten Teil 

wi rd wie bisher ein einheitl icher Mischpreis gezahlt 

Der Erzeugererlös für die Übermenge richtet sich 

nach dem jeweil igen Verwertungser lös Ab 1 Juli 

1978 waren es 3 5 0 S und 1 51 S je kg, seit 17. Juli 

s ind es 3 70 S und 1 71 S je kg 5 ) Der für die gesamte 

Milchlieferleistung erzielte Durchschni t tser lös wi rd 

demnach, je nachdem ob und in welchem Ausmaß die 

Einzelr ichtmenge überzogen wurde, von Betr ieb zu 

Betr ieb verschieden sein. 

Formal betrachtet wurde demnach ab 1 Juli 1978 ein 

System der al lgemeinen Preisdif ferenzierung durch 

eine Kombinat ion von al lgemeiner Preisdifferenzie-

s ) Ab 17 Juli wurde der Erzeugerpreis um 20 g je kg angeho
ben. Der allgemeine und der zusätzliche Absatzförderungsbei
trag blieben vorerst unverändert 

rung (im Rahmen der Gesamtr ichtmenge) und indivi

dueller, einzelbetrieblicher Preisdif ferenzierung er

setzt 6 ) 

Zur Implementierung des neuen Systems setzt der 

Landwirtschaftsminister nach Anhören der Präsiden

tenkonferenz der Landwir tschaf tskammern die Be
darfsmenge und darauf basierend die Gesamtricht
menge für das kommende Wirtschafts jahr fest. Die 

Bedarfsmenge entspr icht dem erwarteten Inlandsab

satz aus heimischer Erzeugung, berechnet auf Fett

basis Die Gesamtr ichtmenge kann je nach der volks

wirtschaft l ichen Situation und nach den erwarteten 

Erlösen für Mi lchprodukte höchstens 122% des Be

darfes betragen Die Gesamtr ichtmenge wird alle 

zwei Jahre auf Grund der Anl ieferung der vergange

nen zwei Jahre auf die Milchl ieferanten neu aufgeteilt 

(Einzelrichtmengen) In den Jahren dazwischen wer

den die Einzelr ichtmengen parallel zur Gesamtr icht

menge verändert 

Für das Wirtschaftsjahr 1978/79 wurde die Gesamt

r ichtmenge mit 2,145 435 t Milch festgelegt, d s 

121% des erwarteten Inlandsbedarfes. Die Einzelricht

menge beträgt die Hälfte von 93% der Anl ieferung im 

Basiszeitraum Mai 1976 bis Apri l 1978 Die Gesamt

r ichtmenge liegt damit etwa 4% unter der tatsächl i

chen Milchl ieferleistung 1977/78 Der al lgemeine A b 

satzförderungsbei t rag wurde mit 0 20 S je kg , der zu

sätzl iche Absatzförderungsbei t rag mit 1 99 S je kg 

Milch festgelegt ; er wird per iodisch überprüf t und 

den tatsächl ichen Finanzierungserfordernissen ange

paßt Die Molkereien übernehmen nach wie vor die 

gesamte ihnen angebotene Mi lchmenge und der 

Staat zahlt weiterhin für jedes kg Milch (auch für Men

gen, die die Gesamtr ichtmenge übersteigen) einen 

Zuschuß zum Erzeugerpreis Ein interessanter Punkt 

der Mi lchmarktreform sind erhöhte Anforderungen an 

die Qualität öer angelieferten Rohmilch. Maßnahmen 

in dieser Richtung waren nach Ansicht von Experten 

zur Hebung der Qualität der Endprodukte überfällig 

Kritik der Reform 

Während der Diskussion um den Milchmarkt standen 

fo lgende Zielsetzungen der Reform mehr oder weni

ger klar im Vordergrund: die Begrenzung der f inan

ziellen Verpf l ichtungen des Staates, eine bessere 

Ausr ich tung der Erzeugung auf den Markt (damit ver

bunden eine effizientere Nutzung der in der Landwirt

schaft verfügbaren Produkt ionsfaktoren) und die Si

cherung der bäuerl ichen Einkommen Wie weit konn

ten diese Ziele durch die getroffene Neuregelung er

reicht werden? 

s ) Siehe hiezu S Trauisen: Die Überproduktion als agrarpoliti-
sches Problem Schriftenreihe Agrarpolitik und Marktwesen, 
1967 
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Finanzielle Verpflichtungen des Staates auf dem 
Milchmarkt 

Der Staat war bisher durch den Zuschiag zum Er

zeugerpreis (0 5 4 S je kg bei 3 9% Fett) und durch 

seinen Beitrag zur Finanzierung der Überschüsse f i 

nanziell auf dem Milchmarkt verpfl ichtet. Mehr Milch, 

höhere Überschüsse und fallende Exporterlöse erfor

derten mehr öffentl iche Mittel für den Miichmarkt 

Der staatliche Zuschlag zum Erzeugerpreis blieb von 

der Reform unberührt und entwickelt sich wie bisher 

parallel zur Milchlieferleistung. Die Neuordnung der 

Finanzierung der Überschüsse bringt hingegen eine 

klare mengenmäßige Begrenzung der finanziellen 

Verantwortung des Staates im Bereich der Über-

schußverwertung Die Aufwendungen der öffentl i

chen Hand werden zwar weiter schwanken (unter

schiedl iche Differenzen zwischen Inlandspreisen und 

Exporter lösen), durch eine Expansion der Milchanlie

ferung können sie jedoch nicht mehr automatisch zu

nehmen 

Ausrichtung der Milcherzeugung auf den Markt 

Ein schwerwiegender Nachteil der ausgelaufenen 

Mi lchmarktregelung war die immanente Tendenz zu 

Überschüssen. Weil der amtl ich festgelegte Er

zeugerpreis (aus e inkommenspol i t ischen Erwägun

gen) den Gleichgewichtspreis überst ieg, fielen struk

turelle Überschüsse an, die s ich nur mit hohen Stüt

zungen vermarkten ließen Überschüsse drücken in 

diesem System unter den herrschenden Marktbedin

gungen den Durchschni t tser lös der Bauern unter den 

amtl ich geregel ten Preis Die Finanzierung der Über

schußverwertung über einen einheit l ichen Preisab

schlag für alle Bauern und die gesamte Mi lchmenge 

sowie über Zuschüsse des Staates führt dazu, daß 

(im theoret ischen Extremfall) auch dann noch Milch 

angeboten wird, wenn der Verwertung seriös auf der 

Erzeugerstufe auf Null oder darunter gesunken ist 

Das Preissystem war nicht in der Lage, den einzelnen 

Bauern zu signalisieren, wann eine Auswei tung des 

Angebotes wirtschaft l ich nicht mehr vertretbar ist Es 

provozierte die Vergeudung von Ressourcen und 

machte es zugleich den Bauern unmögl ich, für die 

Milch einen kostendeckenden Preis nicht nur von der 

amtl ichen Preiskommission genehmigt zu bekom

men, sondern auch tatsächl ich zu erzielen 

Eine individuelle Preisdif ferenzierung macht auf 

einem gespaltenen Markt die tatsächliche Absatzlage 

für den Erzeuger t ransparent und verbessert die 

Wirksamkeit des Preises als Instrument zur Steue

rung des Angebotes . Jeder Bauer kann in d iesem Sy

stem für sich und unter Berücksicht igung seiner spe

ziellen Produkt ionsgegebenhei ten und Alternativen 

entscheiden, o b er z. B zu den im Export erzielbaren 

Erlösen Milch vermarktet oder seine Lieferleistung 

auf das Hof l ieferrecht beschränkt Dadurch wird (im 

Vergleich zu der bisher gel tenden al lgemeinen Preis

differenz ierurfg über den Kr isengroschen) die Aus

r ichtung der Produkt ion auf den Markt begünst igt , die 

effiziente Nutzung der agrarischen Produkt ivkräfte 

geförder t und in der Regel auch das bäuerl iche Ein

kommen verbessert. 

Diese posit iven Effekte der einzelbetr iebl ichen Preis

dif ferenzierung kommen jedoch in der Reform nur be

schränkt zur Geltung, weil die Preisspaltung für die 

Bauern erst dann wirksam wi rd , wenn die Anl ieferung 

die Gesamtr ichtmenge (zur Zeit 1 2 1 % des Bedarfes) 

übersteigt Zuvor muß die Verwer tung einer Mi lch

menge von derzeit 6% des Bedarfes von allen Bauern 

gemeinsam und wie bisher im Wege eines allgemei

nen Absatzförderungsbei t rages mit allen aufgezeig

ten Mängeln dieser Regelung finanziert werden (So 

wird z. B. die solidarische Haftung für mengenmäßig 

begrenzte Überschüsse auch in Zukunft verhindern, 

daß die Bauern, selbst bei Beachtung ihrer Liefer

rechte, den vollen amtl ich festgelegten Erzeugerpreis 

erhalten.) Es wäre von Vortei l , wenn die Bauern gleich 

nach Erreichen der vom Staat voll f inanzierten Mi lch

menge (115%) individuell darüber entscheiden könn

ten, ob sie Milch zu den im Export erzielbaren Erlö

sen erzeugen können und wollen oder nicht Das Ar

gument der Versorgungssicherung hat in d iesem Be

reich (über 115% des Inlandsbedarfes) nur noch we

nig Gewicht Probleme der Anpassung würden bloß 

eine gewisse Übergangszeit rechtfert igen. 

Ein Nachteil jeder einzelbetr iebl ichen Preisdifferen

zierung ist ihre hemmende Wirkung auf notwendige 

Produkt ionsumschichtungen. Durch Hof l ieferrechte 

hält die Erzeugung eher an bisherigen Standorten 

und Betr iebsgrößen fest und behindert damit die 

volle Nutzung des technischen Fortschr i t ts und die 

regionale Spezialisierung Auch die Vertei lung frei 

werdender und eventueller zusätzl icher Lieferrechte 

schafft Probleme. Die Reform sieht vor, daß die Hof

l ieferrechte im Abstand von zwei Jahren (erstmals 

1980) überprüf t und neu fesgelegt werden Dabei 

wi rd die dann gült ige Gesamtr ichtmenge ausschließ
lich nach der Anl ieferung im vorangegangenen Basis

zeitraum von zwei Jahren auf die Bauern verteilt Die

ses System sichert expansionswil l igen Betr ieben ge

wisse Entwicklungsmögl ichkei ten, ist unbürokrat isch 

und vermeidet Interventionen. Seine entscheidenden 

Nachteile sind erschwerte Rechenbarkeit und vor al

lem der Zug zu Überschüssen und damit die Gefahr 

der Fehlallokation von Produkt ionsfaktoren 

im gel tenden System zur per iodischen Neuvertei lung 

der Einzelr ichtmengen können Bauern durch gezielte 

Überl ieferung im Basiszeitraum eine höhere Einzel

r ichtmenge für die kommenden zwei Wirtschaftsjahre 

„erkaufen" Bleibt die Gesamtr ichtmenge unverändert 
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und scheiden insgesamt weniger Lieferrechte freiwil

lig aus dem Markt aus, ais neue angestrebt werden, 

dann ist die Aufs tockung der Einzelr ichtmenge für die 

expansionswil l igen Betr iebe nur zu Lasten aller übri

gen Lieferanten mögl ich Anders gesehen: Bauern, 

die ihre Einzelr ichtmengen genau einhalten, müssen 

damit rechnen, daß ihre Lieferrechte künft ig zugun

sten expansionsfreudiger Betr iebe gekürzt werden 

Erschwerend wirkt , daß die tatsächliche Entwicklung 

für jeden einzelnen Bauern schwer absehbar ist Dies 

behindert die Planung und belastet Investit ionen mit 

zusätzl icher Unsicherheit Es besteht die Gefahr, daß 

die vorgesehene Regelung für die periodische 

Neuvertei lung der Lieferrechte die Bauern in einen 

teuren, ungewissen und ökonomisch sinnlosen Wett

lauf um künft ige Hofl ieferrechte drängt Diese Gefahr 

ist um so größer, je rentabler die Mi lcherzeugung ist 

und je weniger Alternativen den Bauern of fenstehen 

Eine wicht ige Rolle fällt auch der landwirtschaft l ichen 

Beratung und den Molkereien zu Durch dieses Sy

s tem wird der durch die individuelle Preisdifferenzie

rung erreichten Effizienz des Preissystems gegenge

steuert Klaglos funkt ioniert es nur dann, wenn die 

Menge der neu angestrebten Lieferrechte gleich oder 

kleiner ist als die Menge der nicht mehr genutzten 

(einschließlich der eventuell neu h inzugekommenen) 

Rechte: ein unwahrscheinl icher Sonderfal l , der die 

gesamte Reform wei tgehend entbehrl ich machen 

würde 

Derzeit wi rd eine neuerl iche Novell ierung des Markt

ordnungsgesetzes diskut iert Die „Mi lchmarktord

nung" soll durch eine „Wahrungsklausel" ergänzt 

werden 7 ) Diese Wahrungsklausel sieht im wesent l i 

chen vor, daß den Bauern, die ihre Hofl ieferrechte 

ausnutzen (oder nur vorübergehend daran gehindert 

s ind), die Lieferrechte bei der per iodischen Überprü

fung der Einzelr ichtmengen in vol lem Ausmaß ge

wahrt b le iben 8 ) 

Aus ökonomischer Sicht bleibe das neue Milchmarkt

system auch nach einer eventuellen Ergänzung durch 

die Wahrungsklausel problemat isch Der Wettlauf um 

Lieferrechte würde zwar deut l ich gebremst und damit 

der Druck zur Überl ieferung (ohne Rücksicht auf die 

Verwertungser löse im Export) ger inger 9 ) Die Sicher-

7 ) Siehe hiezu Wiener Zeitung vom 11 Juli 1978: „Wahrungs-
klausei" zur Milchmarktordnung 
fl) Diese Garantie kann logischerweise nur für den Fall einer un
veränderten oder erhöhten Gesamtrichtmenge gelten Sollte die 
Gesamtrichtmenge reduziert werden wäre eine proportionale 
Kürzung auch der voll oder nur zum Teil ausgenutzten Liefer
rechte erforderlich 
9 ) Der Zug zu unwirtschaftlichen Überschüssen wäre durch 
eine Wahrungsklausel nicht ganz beseitigt. Es würden jedoch 
nur mehr expansionswiilige Betriebe um frei werdende oder 
neue Lieferrechte durch geplantes Überziehen ihrer Einzelricht
menge konkurrieren. Betriebe, die keine Ausweitung der Milch-
lieferieistung anstreben könnten ohne Nachteil aus dem Wett
lauf ausscheiden 

heit für jene, die ihre Einzelr ichtmengen bloß halten 

wollen, müßte jedoch mit Verlust an Flexibilität, mit 

Starrheit und geringen Entwickluhgschancen für ex

pansionswil l ige Betr iebe bezahlt werden Investit io

nen zur Auswei tung der Mi lcherzeugung würden mit 

untragbaren Risken belastet und damit rational gese

hen unmögl ich gemacht Ein Bauer, der z B. einen 

neuen Stall bauen will und dabei die Kuhzahl von 10 

auf 15 Stück aufstocken möchte, hat keine Mögl ich

keit abzuschätzen, wie „teuer" es für ihn sein wi rd, 

sein Lieferrecht von z B 30 000 kg auf die dann not

wendigen 50 000 kg aufzustocken. Scheiden nur we

nige Betr iebe aus der Mi lchprodukt ion aus und stre

ben zugleich viele, so wie er, neue Rechte an, kann 

der teure Stallbau (eventuell sogar gefördert durch 

verbil l igte Kredite), die Investit ionen in den Kuhbe

stand usw sehr rasch zur ex is tenzbedrohenden Fehl

entscheidung werden 

Die aufgezeigten Nachteile der vorgesehenen Form 

der per iodischen Überprüfung der Einzelr ichtmengen 

könnten bei voller Wahrung der Vorteile (Entwick

lungsmögl ichkei ten für expansionswil l ige Betr iebe, 

unbürokrat isch, keine Interventionen) vermieden wer

den, wenn die Hofr ichtmengen in Form von Milch
lieferrechten handelsfähig gemacht würden Der Zug 

zu unwirtschaft l ichen Überschüssen zur Sicherung 

oder zwecks Neuerwerb von Lieferrechten wäre zur 

Gänze beseit igt Der Preis für Lieferrechte würde je 

nach Interesse an der Mi lchvermarktung schwanken 

Expansionswil l ige Betriebe hätten stets die Mögl ich

keit, die Kosten weiterer Lieferrechte mit den Vortei

len einer Auswei tung der Markt leistung zu verglei

chen Damit würden Invest i t ionsentscheidungen we

sentl ich erleichtert Der Strukturwandel in der Milch

produkt ion erhielte zusätzliche Impulse, weil der Er

lös für aufgegebene Lieferrechte heimischen Bauern 

(statt den Import ländern österreichischer Milchpro

dukte) zugute käme und ihnen Anreiz für die Aufgabe 

der Mi lchvermarktung böte Die Funkt ion der geplan

ten Wahrungsklausel wäre durch handelsfähige 

Lieferrechte automatisch erfüllt Einer unerwünschten 

Spekulat ion könnte durch Verfall unbegründet nicht 

genutzter und auch nicht verkaufter Lieferrechte nach 

einer best immten Frist vorgebeugt werden 

Handelsfähige Lieferrechte bieten verschiedene Mög

l ichkeiten, den strukturel len Anpassungsprozeß in 

der Mi lchprodukt ion zu beeinf lussen So könnte z B 

der Staat Lieferrechte aufkaufen, diese sti l legen oder 

die verbl iebenen Rechte entsprechend aufstocken 

Der Ankauf von Lieferrechten durch die öffentl iche 

Hand erfüllt z B wei tgehend die Zielsetzungen einer 

Prämienaktion zur Verr ingerung des Kuhbestandes 

oder zur Aufgabe der Mi lchvermarktung Gegenüber 

den in der EG wiederholt durchgeführ ten „Kuhab-

schlacht"- und „Nichtvermarktungsakt ionen", die 

auch bei uns lebhaft diskut iert wurden, bietet der Auf-
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kauf von Lieferrechten sogar entscheidende Vortei le: 

einfache Administrat ion und bessere Überschaubar

keit Wenn agrarpolit isch erwünscht, könnte der Er

werb von Lieferrechten (oder auch eine eventuelle 

Aufs tockung bestehender Rechte) für best immte Re

gionen, Betr iebsgruppen usw begünst igt , erschwert 

oder auch begrenzt werden Für diese lenkenden Ein

griffe wäre allerdings eine straffe Kontrolle des Han

dels mit Lieferrechten erforderl ich. 

Bleibt zu erwähnen, daß eine Beschränkung (und ent

sprechende Aufs tockung) des staatl ichen Zuschla

ges zum Erzeugerpreis der Milch auf eine best immte 

Menge, z B auf die aus der Sicht der Ernährungssi

cherung für notwendig erachteten 115% des Bedar

fes, die Ausr ichtung der Mi lcherzeugung auf den 

Markt zusätzl ich fördern könnte Ökonomisch sinnvoll 

wäre eine Stützung der Mi lcherzeugung für den Ex

port nur dann, wenn den in der Mi lchprodukt ion ein

gesetzten Ressourcen keine besseren Alternativen 

of fenstehen und die Erlöse im Export zumindest die 

variablen Kosten der Produkt ion decken Angesichts 

der gegebenen Kosten- und Marktlage ist dieser Fall 

kaum gegeben 

Auswirkungen auf die bäuerlichen Einkommen 

Grünlandbetr iebe zählen zu den wirtschaft l ich schwä

cheren Gruppen der Landwirtschaft In der Diskus

sion um den Milchmarkt wurden daher Auswirkungen 

auf die Einkommen der Milchbauern besonders be

achtet Es war jedoch von Nachteil , daß in den Ge

sprächen zuwenig klar zwischen prinzipiellen, sy

s tembedingten Vor- und Nachteilen verschiedener 

Mi lchmarktmodel le (z. B ihre Effizienz der Steuerung 

der Erzeugung, administrative Probleme u s w ) und 

quanitativen Auswi rkungen auf die bäuerl ichen Ein

kommen (die in jedem Model l , je nach letztlich poli

t isch f ixierten Parametern, unterschiedl ich sind) un

terschieden wurde 

Die volkswirtschaft l ichen Vorteile einer einzelbetr ieb

l ichen Preisdif ferenzierung kommen erst dann zum 

Tragen, wenn dadurch Änderungen in der Produkt ion 

und/oder Verwertung der Milch ausgelöst werden 

Die durch das effizientere Lenkungssystem erzielba

ren „Gewinne" können z . B . die Einkommen der 

Milchbauern erhöhen, ohne den Staat oder die Ver

braucher zu belasten. In we lchem Ausmaß die heimi

schen Bauern von einer solchen Verlagerung der 

Ressourcen prof i t ieren werden, ist schwer abzu

schätzen Mögl ichkeiten hiezu sind gewiß gegeben 

Betr iebswirtschaft l iche Berechnungen zeigen z B., 

daß unter den gegebenen Marktverhältnissen Voll

milch in der Kälbermast viel besser verwertet werden 

kann als im Expor t 1 0 ) Gewicht iger als der forcierte 

Einsatz der Milch in der Kälbermast und -aufzucht 

s ind auf mitt lere und längere Sicht erwartete Um

schichtungen in der Agrarprodukt ion und ein erhoff

ter effizienterer Einsatz agrarischer Ressourcen im in

dustr iel l -gewerbl ichen Bereich Die Wirtschaftspol i t ik 

sollte danach t rachten, den Bauern innerhalb oder 

auch außerhalb des Agrarsektors volkswirtschaft l ich 

vortei lhaftere Produkt ions- und Einkommensalternat i 

ven zu erschließen und ihre Annahme zu erleichtern 

Die individuelle Preisdifferenzierung stärkt nach den 

bisherigen Erfahrungen in Österreich (Zucker, Kon

traktweizen) die Verhandlungsposi t ion der Bauern 

Sie könnte künft ig eine aktivere Einkommenspol i t ik 

erleichtern Die Gefahr, daß ein höherer Erzeuger

preis Überschüsse provoziert, die im Falle niedriger 

Weltmarktpreise die Einkommensvortei le der Bauern 

zum Teil wieder rückgängig machen, wi rd vermindert 

Wie im vorhergehenden Abschn i t t ausführl ich darge

legt wurde, kommt jedoch die einzelbetriebl iche 

Preisdifferenzierung im Rahmen der Mi lchmarktre

form nur begrenzt zur Gel tung; zudem wirken ihr 

einige Faktoren entgegen Daraus folgt, daß die Land

wirtschaft die Einkommenschancen, die dieses Sy

s tem grundsätzl ich bietet, nur zum Teil nutzen kann 

Die neue Regelung über die Vertei lung der Kosten 

der Überschußverwertung bringt, stat isch betrachtet, 

den Bauern leichte finanzielle Vorteile zu Lasten des 

Staates Geht man von den im Frühjahr gel tenden Er

wartungen für 1978 aus und wird unterstel l t , daß die 

Reform die Anl ieferung nicht beeinflußt, dann ergibt 

die Vergle ichsrechnung für die Miichlieferanten einen 

„Gewinn" von rund 140 Mill. S jährlich D. h., der Staat 

übernimmt im Vergleich zum Kr isengroschen-Über

e inkommen 1974 und gemessen an der Konstellation 

des Jahres 1978 einen etwas größeren Anteil an der 

Finanzierung der Exporte Unterstell t man eine Anlie

ferung, die der Gesamtr ichtmenge entspr icht 

( — 5 5%), dann verlagert sich die Last der Überschuß

verwertung noch mehr zum Bund Dem Staat bleiben 

aber anteilig Preisstützungen erspart, und die Um

sätze (nicht die Einkommen!) der Milchbauern sin

ken Weiters wurde vereinbart, daß am 1 Juli 1978 

ausstehende Mittel für Expor ts tü tzungen allein vom 

Staat aufgebracht werden Daraus result iert eine ein

malige Ersparnis für die Bauern von rund 75 Mill S 

Die Konzession der Bauern ist ein Verzicht auf die 

bisher gel tende automatische Betei l igung des Staa

tes an den Kosten der Überschußfinanzierung im 

Falle steigender Milchanlieferung Dieser Verzicht fiel 

den Vertretern der Landwirtschaft schwer, seine 

mögl ichen finanziellen Folgen sind nicht berechen

bar 

1 C ) Siehe O. Gurtner Das Milchmarktproblem Wirtschaftspoliti
sche Blätter 2/1978 
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Weitere Aspekte der Reform 

Bei der Durchführung der Mi lchmarktreform fällt der 

Bedsrfsmenge eine wicht ige Rolle zu Nach § 57 f 

des novell ierten Marktordnungsgesetzes ist es die 

Mi lchmenge, die im Wirtschafts jahr zur Deckung des 

inländischen Absatzes von im Inalnd erzeugter Milch, 

berechnet auf Fettbasis, benöt igt werden wird Im

porte sind in der Bedarfsmenge nicht enthalten. Die

ser Umstand führt dazu, daß Importe aus der Sicht 

des Staates und der Bauern unterschiedl ich zu beur

teilen sind Höhere Einfuhren bedeuten für den Bund 

vorerst höhere Einnahmen aus Abschöpfungen und 

senken den künft igen mengenmäßigen Umfang sei

ner gesetzl ichen Verpf l ichtungen auf dem Milch

markt ; sie gefährden zugleich die Posit ion der heimi

schen Landwirtschaft auf dem Inlandsmarkt Dieses 

Auseinanderfal len der Interessen birgt potentiel len 

Konfl iktstoff Auch aus der Sicht der Ernährungssi

cherung erscheint es problemat isch, die Bedarfs

menge ohne Importe zu definieren 

Problematisch sind auch einige Details der Aufbr in

gung der Produzentenbei t räge zur Überschußfinan

zierung Der allgemeine Absatzförderungsbei t rag 

w i rd auf die gesamte angelieferte Milch (auch auf 

„Übermengen") e ingehoben, dient jedoch vorerst 

ausschließlich zur Finanzierung der Verwer tung der 

Mi lchmenge zwischen 115% und 1 2 1 % des Bedarfes 

Die Verwer tungskosten der Milch, die die Gesamt

r ichtmenge übersteigt, werden voll über den zusätzli

chen Absatzförderungsbei t rag gedeckt. Der zusätz

liche Absatzförderungsbei t rag wird nur auf jene 

Mi lchmenge e ingehoben, die im Einzelbetrieb das 

Hofl ieferrecht übersteigt, und darf maximal 3 S je kg 

betragen. Reicht dieser Betrag nicht aus, dann wer

den weitere Mittel über eine Erhöhung des allgemei

nen Absatzförderungsbei t rages aufgebracht. Poin

tiert formul iert : Wenn die Verwertungser löse im Ex

port auf Null oder darunter s inken, müssen alle Milch

lieferanten die Verluste für die Ausfuhr von Übermen

gen mittragen (um sicherzustel len, daß diese Milch

mengen auch weiterhin erzeugt werden) Eine klare 

und str ikte Trennung der Überschußfinanzierung 

wäre von Vortei l . Gerade dann, wenn die Exporter löse 

besonders schlecht s ind, sollte dies den Bauern über 

das Preissystem mögl ichst unverfälscht signalisiert 

werden! 

Schlußbemerkungen 

Von den angeführten Neuerungen auf dem Milch

markt können fo lgende Punkte als posit iv und den ur

sprüngl ichen Zielsetzungen der Reform förder l ich 

eingestuft werden : die bessere Abgrenzung der f i 

nanziellen Verantwortung des Staates für den Milch

markt, die implizit vorgenommene Definition eines 

Produktionszieles für die Bauern aus der Sicht der Er

nährungssicherung (115% des Inlandsbedarfes), die 

höheren Anforderungen an die Qualität der angelie

fer ten Rohmilch und vor allem der partielle Übergang 

zur individuellen Preisdifferenzierung 

Die individuelle Preisdifferenzierung bietet in der ge

gebenen Situation (gespaltener Absatzmarkt für 

Milch, die Verwertungser löse im Export liegen unter 

den variablen Kosten der Mi lcherzeugung vieler Be

triebe) grundsätzl ich erhebliche Vorteile Das Ange

bot kann besser auf die Absatzmögl ichkei ten reagie

ren Durch Verlagerungen in der Erzeugung und Ver

wendung ergeben sich volkswirtschaft l iche Gewinne, 

die den Bauern in Form höherer Einkommen zugute 

kommen könnten Weiters wi rd die Verhandlungspo

sition der Milchbauern gestärkt und damit eine akti

vere Einkommenspol i t ik ermögl icht und abgesichert 

Die Neuregelung der Kosten der Überschußverwer

tung bringt den Bauern (statisch betrachtet) leichte 

finanzielle Vorteile 

Die einzelbetriebliche Preisdifferenzierung kommt je

doch im Rahmen der Mi Ich markt reform nur begrenzt 

zur Geltung. Der allgemeine Absatzförderungsbei t rag 

blieb mit seinen bekannten Nachteilen für einen er

heblichen Teil der Anl ieferung erhalten; auch der 

staatliche Zuschlag zum Erzeugerpreis wi rd weiterhin 

für die gesamte Milchlieferleistung gezahlt Das ge

wählte System für die per iodische Neufestsetzung 

der Einzelr ichtmengen zeigt schwerwiegende Män

gel Es besteht die Gefahr, daß die Bauern in einen 

teuren und ökonomisch sinnlosen Wett lauf um künf

t ige Hofl ieferrechte gedrängt werden Daraus resul

tiert ein Zug zu Überschüssen und es wi rd der durch 

die individuelle Preisdifferenzierung im Prinzip er

reichten besseren Wirksamkeit des Preissystems ge

gengesteuert Aus ökonomischer Sicht bliebe das 

neue Mi lchmarktsystem auch nach einer eventuellen 

Ergänzung durch die „Wahrungsklausel" problema

t isch. Als Ausweg wird die Handelsfähigkeit der Hof

l ieferrechte zur Diskussion gestel l t Wettere 

Schwachstel len der Reform sind die Definit ion der 

Bedarfsmenge (Inlandverbrauch ohne Importe) und 

Überschneidungen in der Aufbr ingung der Produzen

tenbeiträge zur Überschußfinanzierung. 

Matthias Schneider 
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